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§ 7 AllgWaBG
 AllgWaBG - Allgemeines Wasserbautengesetz.

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

Die gegenüber der genehmigten Bausumme entstehenden Mehrkosten haben, wenn für die Bedeckung derselben

nicht in anderer Weise vorgesorgt wird, die beteiligten Gemeinden, beziehungsweise die örtlichen Nutznießer nach

Maßgabe der Bestimmungen der §§ 3 und 4 zu tragen.

In Kraft seit 30.10.1923 bis 31.12.9999
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